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Protokoll 
 

 

über die am 19. Februar 2019 von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunal-

zentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

27. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Mag. (FH) Michael 

Danzl, Hanspeter Ellmerer, Klaus Födermair, Alois Foidl, Christine Gschnal-

ler, Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Melanie Hutter, Heribert Mariacher, 

Johann Mayr, Claudia Pali, Robert Steger, Mag. Maria Strele, Peter Wallner, 

Robert Wurzenrainer 

 

Entschuldigt: Dr. Georg Zimmermann (Ersatz: Mag. (FH) Michael Danzl), Petra Sojer, MSc 

(Ersatz: Klaus Födermair) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 

   

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

(nach Erweiterung) 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

 Neues Kinderzentrum: weitere Präsentation 

 Vorstellung von Dipl.-Ing. Benedikt Gratl 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss von Verträgen: 

a) Gemnova Dienstleistungs GmbH (neues Kinderzentrum) 

b) Josef Gurschler, Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann eGen, WGH Klausnerpark GmbH 

(Parkraumbewirtschaftung) 

c) Neue Heimat Tirol (Dienstbarkeitsvertrag) 

d) Despina Benjamin, Alfred Hofmayer, Ann-Katrin Hederer, Klaus Rautenberg (Änderung 

bestehender Raumordnungsverträge) 

e) Franz Niederstrasser, Angelika Leidenfrost, Christian Leidenfrost (Neueintritt in einen be-

stehenden Raumordnungsvertrag) 

2) Bestellung eines Vertreters (sowie von dessen Stellvertreter) der Gemeinde im Sachverstän-

digenbeirat nach dem SOG 2003 

3) Änderung der Hundeleinenverordnung 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags: Stefan Mettler, Anna Wöll-Pircher und Robin 

Wöll 

2) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 3425/1 und Gst. 3425/2 (Stefan 

Mettler) 

3) Änderungen des Flächenwidmungsplans:  

a) Teil des Gst. 3425/1 (Stefan Mettler)  

b) Teil des Gst. 3619/2 (Stefan Mettler) 

c) Gst. 18/12 (Logistikpark GmbH) 

4) Erlassung des Bebauungsplans: Gst. 2791/4 (Marktgemeinde St. Johann in Tirol – neues 

Kinderzentrum) 
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2) Straßenausschuss 

1) Mittelfreigabe: Straßen- und Pflasterarbeiten (Masterplan) 

2) Parkraumbewirtschaftung beim Klausnerpark: Einführung einer gebührenpflichtigen Kurz-

parkzone 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

 

 

 

 

 

 

Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Bürgermeister beantragt, unter dem Tagesordnungspunkt I. Berichte des Bürgermeisters ei-

nen weiteren Punkt (Vorstellung von Dipl.-Ing. Benedikt Gratl) aufzunehmen. Der Gemeinderat 

zeigt sich damit einhellig einverstanden. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

 Neues Kinderzentrum: weitere Präsentation 

 

Dipl.-Ing. Wilfried Filzer eröffnet den Vortrag zum neuen Kinderzentrum und präsentiert 

dabei eine „Kostenermittlung“. Die „Kostenermittlung“ ist diesem Gemeinderatsprotokoll 

als Anlage A angehängt und enthält nach der Angabe den geschätzten gesamten Brutto-

kosten von EUR 9.410.816,00 die Zeile „Mehrkosten Netto bei Ausführung Passivstan-

dard: € 100.000“. 

 

Medaillenspiegel. Vor dem Hintergrund dieser Zeile stellt der Bürgermeister die „struktu-

relle Frage“, ob die e5-Gemeinde St. Johann in Tirol bei der Errichtung des Kinderzent-

rums die „Goldmedaille“, in diesem Fall das Erreichen des Passivhausstandards, anstre-

ben oder sich mit der „Silbermedaille“ begnügen soll. Das Erreichen des Passivhausstan-

dards habe etwa hunderttausend Euro netto an Mehrkosten zur Folge. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Beim Kinderzentrum soll ein Passivhausstandard umgesetzt werden. 
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Anschließend erläutert Dipl.-Ing. Alexander Gostner von der Gemnova Dienstleistungs 

GmbH grundlegende vergaberechtliche Grundsätze in Zusammenhang mit der Errichtung 

des Kinderzentrums. 

 

Der für Tagesordnungspunkt II.1.a) vorgesehene Verhandlungsgegenstand [„Abschluss 

von Verträgen: Gemnova Dienstleistungs GmbH (neues Kinderzentrum)“] wird vorgezo-

gen. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Mit der Gemnova Dienstleistungs GmbH wird ein Vertrag auf Grundlage der Angebote 

vom 23. Oktober 2018 („Projektbegleitung Neubau Kinderbetreuungszentrum St. Jo-

hann“) und vom 24. Oktober 2018 („Angebot Ausschreibung Bauleistungen und Unter-

stützung bei Generalplanervertrag“) geschlossen. Das Honorar beträgt insgesamt  

EUR 85.000,00 netto. 

AOH 240-010 

 

 Vorstellung von Dipl.-Ing. Benedikt Gratl 

 

Dipl.-Ing. Benedikt Gratl, der designierte Vertreter der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

im Sachverständigenbeirat nach dem Stadt- und Ortsbildschutzgesetz 2003, stellt sich bei 

den Mitgliedern des Gemeinderats vor. 

 

Der für Tagesordnungspunkt II.2) vorgesehene Verhandlungsgegenstand [„Bestellung ei-

nes Vertreters (sowie von dessen Stellvertreter) der Gemeinde im Sachverständigenbei-

trat nach dem SOG 2003“] wird vorgezogen. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol schlägt der Tiroler Landesregierung vor, Dipl.-Ing. 

Benedikt Gratl als ihren Vertreter im Sachverständigenbeirat nach dem Stadt- und Orts-

bildschutzgesetz 2003 zu bestellen. Als Ersatzmitglied von Dipl.-Ing. Benedikt Gratl wird  

Dipl.-Ing. Harald Jäger vorgeschlagen. 
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II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss von Verträgen: 

a) Gemnova Dienstleistungs GmbH (neues Kinderzentrum) 

 

Dieser Verhandlungsgegenstand wurde bereits bei Tagesordnungspunkt I. Berichte des 

Bürgermeisters erledigt (siehe hierzu die dortigen Ausführungen). 

 

b) Josef Gurschler, Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann eGen, WGH Klausnerpark GmbH 

(Parkraumbewirtschaftung) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Vertrags mit Josef Gurschler, der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Jo-

hann eGen und der WGH Klausnerpark GmbH laut Anlage B dieses Gemeinderatsproto-

kolls wird genehmigt. 

 

c) Neue Heimat Tirol (Dienstbarkeitsvertrag) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Dienstbarkeitsvertrags mit der Neue Heimat Tirol Gemeinnützige 

WohnungsGmbH laut Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

d) Despina Benjamin, Alfred Hofmayer, Ann-Katrin Hederer, Klaus Rautenberg (Änderung 

bestehender Raumordnungsverträge) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): [Claudia Pali abwesend] 

 

Die Unterfertigung des Nachtrags zu den Raumordnungsverträgen vom 25. November 

2016/16. Dezember 2016 (Gst. 213/10, KG 82114 St. Johann in Tirol) und 5. Dezember 
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2016/16. Dezember 2016 (Gst. 213/11, KG 82114 St. Johann in Tirol) laut Anlage D die-

ses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

e) Franz Niederstrasser, Angelika Leidenfrost, Christian Leidenfrost (Neueintritt in einen be-

stehenden Raumordnungsvertrag) 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die Mitunterfertigung des Kaufvertrags zwischen Franz Niederstrasser, Angelika Leiden-

frost und Christian Leidenfrost laut Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls wird geneh-

migt. Angelika Leidenfrost und Christian Leidenfrost treten durch diesen Kaufvertrag in 

den bestehenden Raumordnungsvertrag zwischen der Gemeinde, Christian Lackner und 

Franz Niederstrasser vom 27. März 2015 zur Gänze ein. Das zugunsten der Gemeinde 

einverleibte Vorkaufsrecht wird in vollem Umfang übernommen. 

 

2) Bestellung eines Vertreters (sowie von dessen Stellvertreter) der Gemeinde im Sachverstän-

digenbeirat nach dem SOG 2003 

 

Dieser Verhandlungsgegenstand wurde bereits bei Tagesordnungspunkt I. Berichte des Bür-

germeisters erledigt (siehe hierzu die dortigen Ausführungen). 

 

3) Änderung der Hundeleinenverordnung 

 

Der Amtsleiter erläutert den rechtlichen Hintergrund der geplanten Änderung der Hundelei-

nenverordnung. 

 

Der Bürgermeister erklärt sodann die „Genesis“ zur Hundecausa. Die „Situation“ in St. Jo-

hann sei in dieser Hinsicht „eine beinahe dramatische“. Die vorgetragenen Änderungen seien 

erforderlich, gleich wie eine Kontrolle der Einhaltung des Leinenzwangs (durch die Tiroler 

Bergwacht) erforderlich sei. 

 

Im Rahmen einer Kontroverse mit Robert Wurzenrainer verbittet sich der Bürgermeister eine 

„veterinärwissenschaftliche Diskussion“. 

 

Heribert Mariacher regt an, dass eine allfällige weitere Änderung der Hundeleinenverordnung 

im Gemeindevorstand vorberaten werden soll. 
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Beschluss (17:1): [Simon Aschaber abwesend, Robert Wurzenrainer enthält sich] 

 

Verordnung 

 

§ 1. Die Verordnung des Gemeinderats der Marktgemeinde St. Johann in Tirol betreffend den 

Leinenzwang für Hunde vom 12. September 2006, zuletzt geändert durch Beschluss des Ge-

meinderats vom 20. Dezember 2011, wird wie folgt geändert. 

 

1. § 3 hat wie folgt zu lauten: 

 

„Wer § 1 Abs. 1 dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 

ist gemäß § 8 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit § 23 Abs. 2 Tiroler Landes-Polizeigesetz, LGBl. 

Nr. 60/1976, idF LGBl. Nr. 144/2018, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 

zu 360 Euro zu bestrafen.“ 

 

2. Der Schlusssatz hat wie folgt zu lauten: 

 

„Diese Verordnung enthält eine Anlage (Anlage F des Gemeinderatsprotokolls vom 19. Feb-

ruar 2019).“ 

 

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlags an der Amtstafel in 

Kraft. 

 

Die Anlage zu dieser Verordnung ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage F ange-

schlossen. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags: Stefan Mettler, Anna Wöll-Pircher und Robin 

Wöll 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 
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Beschluss (18:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 

 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Stefan Mettler, Anna Wöll-Pircher und Ro-

bin Wöll laut Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 3425/1 und Gst. 3425/2 (Stefan 

Mettler) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (15:3): [Robert Wurzenrainer abwesend] 

 

Im Bereich der Gst. 3425/1 und 3425/2 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

 Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende Wohn-

nutzung mit der Indexziffer W4, der Zeitzone A (ZA) und der Baudichtestufe 1 

(D1) gemäß den Bestimmungen des örtlichen Raumordnungskonzepts der 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol in Verbindung mit der zwingenden Erlas-

sung eines Bebauungsplans 

 Festlegung der Indexziffer W4: dezentrale Wohngebietsbereiche, Baustruktur 

aus freistehenden Einfamilienhäusern in offener Bauweise und überwiegend 

zwei oberirdischen Geschossebenen, Nachverdichtungen nur beschränkt im 

Rahmen der bestehenden Baudichteverhältnisse der Siedlungsbereiche mög-

lich 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage H dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, welche 

einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Än-

derung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-

gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu be-

rechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 
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3) Änderungen des Flächenwidmungsplans:  

a) Teil des Gst. 3425/1 (Stefan Mettler) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (16:3): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3425/1 (etwa 546 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

b) Teil des Gst. 3619/2 (Stefan Mettler) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3619/2 (rund 191 m²) von Sonderfläche für 

sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude und Anlage mit folgenden 

Festlegungen: Viehunterstand und landwirtschaftliches Lagergebäude, Zähler: 

12 in Sonderfläche für sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude und 
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Anlagen mit folgenden Festlegungen: Stall- und Wirtschaftsgebäude, Zähler: 

18 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3619/2 (rund 711 m²) von Freiland in Son-

derfläche für sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen mit 

folgenden Festlegungen: Stall- und Wirtschaftsgebäude, Zähler: 18 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage J (Julius) dieses Gemeinderatsprotokolls ersicht-

lich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

c) Gst. 18/12 (Logistikpark GmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 18/12 (rund 1.224 m²) von allgemeinem 

Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung in Sonderfläche für Widmungen 

mit Teilfestlegungen, Festlegung von verschiedenen Verwendungszwecken 

der Teilflächen, Zähler: 17 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 18/12 (rund 1 m²) von Sonderfläche für Wid-

mungen mit Teilfestlegungen, Festlegung von verschiedenen Verwendungs-

zwecken der Teilflächen, Zähler: 6 in Sonderfläche für Widmungen mit Teil-

festlegungen, Festlegung von verschiedenen Verwendungszwecken der Teil-

flächen, Zähler: 17 

 Erdgeschoss (laut planlicher Darstellung, rund 1.224 m²): Widmung in allge-

meines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung 

 Erdgeschoss (laut planlicher Darstellung, rund 1 m²): Widmung in allgemei-

nes Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung 
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 ab erstem Obergeschoß (laut planlicher Darstellung, rund 1.224 m²): Wid-

mung in allgemeines Mischgebiet 

 ab erstem Obergeschoß (laut planlicher Darstellung, rund 1 m²): Widmung in 

allgemeines Mischgebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

4) Erlassung des Bebauungsplans: Gst. 2791/4 (Marktgemeinde St. Johann in Tirol – neues 

Kinderzentrum) 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2794/4 von Dr. Erich Ortner vom  

28. Jänner 2019 („01/2019 Kinderbetreuung“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 

2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 

erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs. 1 ers-

ter Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. 

Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Per-

son oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Straßenausschuss 

1) Mittelfreigabe: Straßen- und Pflasterarbeiten (Masterplan) 

 

Dieser Verhandlungsgegenstand wird erst am Schluss der Sitzung behandelt (siehe da-

her die Ausführungen am Ende dieses Protokolls). 
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2) Parkraumbewirtschaftung beim Klausnerpark: Einführung einer gebührenpflichtigen Kurz-

parkzone 

 

Beschluss (18:0): [Hubert Almberger abwesend] 

 

Verordnung 

 

Gemäß §§ 25 Abs. 1 und 94d Z 1b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, 

in der Fassung BGBl. I Nr. 42/2018, wird aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und 

Flüssigkeit des Verkehrs, folgende Verkehrsmaßnahme (Kurzparkzone „Klausnerpark, 

RRB und Parkplätze Gurschler“) verfügt: 

 

§ 1. Die in der Anlage A zu dieser Verordnung angeführten Straßenverkehrszeichen und 

Zusatztafeln sind gemäß dieser Anlage anzubringen. 

 

§ 2. Diese Verordnung ist durch die in § 1 näher genannten Straßenverkehrszeichen und 

Zusatztafeln kundzumachen und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs. 1 lit b Z 2 

StVO (Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (Anlage A der Verordnung = Anlage L dieses Ge-

meinderatsprotokolls). 

 

Beschluss (18:0): [Hubert Almberger abwesend] 

 

Verordnung 

 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, in der 

Fassung BGBl. I Nr. 106/2018, wird Nachstehendes verordnet: 

 

§ 1. (1) Die Markgemeinde St. Johann in Tirol erhebt für das Parken von mehrspurigen 

Kraftfahrzeugen in der Kurzparkzone „Klausnerpark, RRB und Parkplätze Gurschler“ von 

Montag bis Sonntag von 7 Uhr bis 20 Uhr eine Abgabe (Kurzparkzonenabgabe). Die 

höchstzulässige Parkdauer beträgt zum Teil 30 Minuten und zum Teil 120 Minuten. 

 

(2) Die Kurzparkzone „Klausnerpark, RRB und Parkplätze Gurschler“ ist in der Anlage A 

zu dieser Verordnung planlich dargestellt. 
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§ 2. Von der Abgabenpflicht nach § 1 Abs. 1 sind ausgenommen: 

 

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß § 26 und 26a Stra-

ßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 42/2018 

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 Straßenverkehrs-

ordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 42/2018 

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt wer-

den, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 Straßenverkehrs-

ordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 42/2018, gekennzeichnet sind 

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer 

Fahrt zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit 

einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5a Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 

idF BGBl. I Nr. 42/2018, gekennzeichnet sind 

e) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß § 29b 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 42/2018, abge-

stellt oder in denen solche Personen befördert werden, sofern die Fahrzeuge beim 

Abstellen mit diesem Ausweis gekennzeichnet sind 

 

§ 3. Zur Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe ist der Lenker des Fahrzeugs verpflichtet. 

 

§ 4. Die Kurzparkzonenabgabe beträgt EUR 0,50 für jede angefangene halbe Stunde der 

Parkdauer. Der Abgabenanspruch entsteht mit dem Beginn des Parkens. Gleichzeitig 

wird die Kurzparkzonenabgabe fällig. 

 

§ 5. (1) Die Kurzparkzonenabgabe ist bei Parkbeginn zu entrichten. 

(2) Die Kurzparkzonenabgabe kann durch die Verwendung von Parkscheinen (Abs. 3), 

mittels Anwendungssoftware für Mobilgeräte (Mobile App) oder per Short Message (SMS) 

entrichtet werden. Die Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe via Mobile App oder SMS 

ist nur bei Betreibern zulässig, die von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol hierzu auto-

risiert sind. Zur korrekten Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe sind die Vorgaben des 

jeweiligen Betreibers einzuhalten. 

(3) Wird die Kurzparkzonenabgabe durch Parkscheine entrichtet, sind solche mit einem 

Format von etwa 55 mm * 135 mm mit dem Aufdruck „Marktgemeinde St. Johann in Tirol“ 

und des Gültigkeitszeitraums (Datum und Uhrzeit), für den die Abgabe entrichtet wurde, 

zu verwenden. 

(4) Die Parkscheine sind aus den bei der Kurzparkzone aufgestellten Parkscheinautoma-

ten nach Einwurf des der Parkdauer entsprechenden Münzgeldes und durch Bedienung 

der Aufforderungstaste zu entnehmen. 
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(5) Die Parkscheine sind am Kraftfahrzeug hinter der Windschutzscheibe und durch diese 

gut lesbar, im Falle des Fehlens einer solchen an einer sonst geeigneten Stelle, deutlich 

wahrnehmbar anzubringen. 

(6) Während des Parkens dürfen nur Parkscheine für die jeweils in Anspruch genommene 

Parkzeit angebracht sein. 

(7) Die Parkscheine nach Abs. 3 sind mit einem zusätzlichen Kontrollabschnitt versehen, 

um gegebenenfalls in einem Vergütungssystem verwendet werden zu können. 

(8) Parkscheine dürfen ausschließlich von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol oder in 

deren Auftrag hergestellt werden. 

 

§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlags an der Amtstafel in 

Kraft. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (Anlage A = Anlage L dieses Gemeinderatsproto-

kolls). 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Umweltschonendes Auftaumittel. Es liegt eine gemeinsame Anfrage von Claudia Pali und 

Heribert Mariacher vor. Bei dieser geht es um die Verwendung eines umweltfreundlichen und 

„pfotenschonende(n)“ Auftaumittels. 

 

Die Anfrage ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage M (Martha) angehängt. 

 

Nach Verlesung der Anfrage durch den Bürgermeister beantwortet diese der zuständige Gemein-

demitarbeiter, Alexander Hronek. Die Gemeinde verwende derzeit herkömmliche Auftaumittel 

(Salz). Das in der Anfrage angeführte Auftaumittel sei nur in 20-Kilogramm-Säcken erhältlich, 

was vor dem Hintergrund der benötigten Mengen (250 bis 400 Tonnen jährlich) zu Schwierigkei-

ten führe. Darüber hinaus sei dieses Auftaumittel wesentlich teurer. Claudia Pali meint abschlie-

ßend, die Anfrage sei insbesondere als „Anregung“ zu verstehen. 

 

„Terminübersicht“. Es liegt ein gemeinsamer Antrag von Claudia Pali und Heribert Mariacher 

hinsichtlich einer „Terminübersicht“ für Gemeinderatssitzungen vor. 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage N (Nordpol) angehängt. 

 

Der Bürgermeister verliest den Antrag. Im Anschluss entwickelt sich eine längere Diskussion, 

welche mit einer beschlussmäßigen Ablehnung des Antrags endet (15 Gegenstimmen, zwei Ent-

haltungen, zwei Prostimmen).  



317 
 

 

Verkehrskonzept. Es liegt ein Antrag von Mag. Maria Maria zur Erstellung eines Verkehrskon-

zepts vor. 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage O (Otto) angehängt. 

 

Der Bürgermeister verliest den Antrag. Im Anschluss daran legt Mag. Maria Strele ihre Überle-

gungen dar. Abschließend regt der Bürgermeister an, den Antrag dem Straßenausschuss zur 

Vorberatung und Beschlussempfehlung an den Gemeinderat zuzuweisen, was auf allgemeine 

Zustimmung stößt. 

 

Katastrophe I. Blackout. Hanspeter Ellmerer weist auf eine Veranstaltung zum Thema „Black-

out“ im Kaisersaal hin. Alois Foidl berichtet in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde erst 

unlängst ein Notstromaggregat für die Wasserversorgung erworben habe. Diese „Versorgungssi-

cherheit“ sei in höchstem Maße „erfreulich“. 

 

Katastrophe II. Starkschneefälle. Auf entsprechendes Vorbringen von Heribert Mariacher wird 

die gemeindeübergreifende Katastrophe „Starkschneefälle im Bezirk Kitzbühel“ im Jänner 2019 

thematisiert. Der Bürgermeister weist insbesondere vor dem Hintergrund der Schulschließungen 

auf den Vorrang von Sicherheitsaspekten hin. Insgesamt habe es sich um eine sehr „herausfor-

dernde Situation“ gehandelt. 

 

Im Anschluss an diesen Verhandlungsgegenstand wird der ursprüngliche Tagesordnungspunkt 

III.2.1) Mittelfreigabe: Straßen- und Pflasterarbeiten (Masterplan) behandelt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 36 Abs. 3 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung und Beschluss-

fassung über den ursprünglichen Tagesordnungspunkt III.2.1) Mittelfreigabe: Straßen- und Pflas-

terarbeiten (Masterplan) ausgeschlossen. 

 

Beschluss: 

 

Für die Straßen- und Pflasterarbeiten (Masterplan) im Zentrum (Teilbereich Speckbacherstraße, 

Kreuzung Bahnhofweg) werden für das Jahr 2019 EUR 763.134,93 brutto freigegeben. 

 

Gleichzeitig wird dem zuständigen Gemeindebediensteten die Ermächtigung erteilt, den im 

Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitzuteilen, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden 
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soll. Darüber hinaus wird der zuständige Gemeindebedienstete ermächtigt, den Zuschlag nach 

Ablauf der Stillhaltefrist an den Bestbieter zu erteilen. 

HHst. 363-002 

 

Dieses Protokoll enthält 15 Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 19. Februar 2019 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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